
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 19.08.2020 

 Vorlage Nr. 20/0300 

Federf. Stadtamt: Geschäftsstelle Rat und Bürger 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Roland Vorberatung/Empfehlung 07.09.2020 8 

Rat Bürgermeister Roland Entscheidung 10.09.2020  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. §60 Abs. 2 Satz 1 GO NRW 

Änderung einer Ausschussbesetzung  

- Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

 
Begründung: 

 

Ratsfrau Steffens war Mitglied des Wahlausschusses der Stadt Gladbeck. Mit ihrer Kandida-

tur als Bürgermeisterin konnte sie ihre Mitgliedschaft gemäß § 2 Abs. 7 KWahlG nicht mehr 

ausüben. Sie hat am 18.06.2020 ihre Mitgliedschaft im Wahlausschuss niedergelegt. 

 

Die am 24.06.2020 von Bürgermeister Roland und Ratsherrn Hübner getroffene Dringlich-

keitsentscheidung hatte folgenden Wortlaut:  

 

„Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet darum, folgende Ausschussbesetzungen 

vorzunehmen: 

 

Ausschuss Ordentliches Mitglied Stellvertretendes Mit-

glied  

Wahlausschuss Ratsfrau Ninja Lenz für Rats-

frau Simone Steffens 

 

 

Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Ratsmitglieder gem. § 50 

Abs. 3 Satz 7 GO NRW auf Vorschlag der Fraktion oder der Gruppe, welcher das ausge-

schiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger.  
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Mit Blick auf die Kommunalwahl am 13.09.2020 ist eine Sitzung des Wahlausschusses für 

den 30.07.2020 vorgesehen. Da die nächste Sitzung des Rates der Stadt Gladbeck aber erst 

am 10.09.2020 stattfindet, ist eine Dringlichkeitsentscheidung notwendig.“  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Folgende von Bürgermeister Roland und Ratsherrn Hübner am 24.06.2020 getroffene 

Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt:  

 

„Frau Ninja Lenz wird gem. § 50 Abs.3 Satz 7 GO NRW zum ordentlichen Mitglied im 

Wahlausschuss gewählt.“  

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

        -Ulrich Roland- 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


